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addiert wird. Das Resultat
wird durch 3 dividiert und er-

gibt aufgerundet die für die

Plafonierung des Gesamtan-

spruchs massgebende Skala.

Haben beispielsweise beide

Ehegatten Beitragslücken, die
beim Ehemann zur Skala 35

und bei der Ehefrau zur Skala

28 führen, wird die zur Plafo-

nierung massgebende Skala

wie folgt ermittelt:

2x bessere Sko/cz (35,)
+ 7x scb/ecbfere Ska/a f2B)

: 3

bzw. 70 + 28

: 3

ergibt aufgerundet
die Ska/a 3 3

Wenn zudem einer oder
beide Ehegatten die Rente

vorbezogen oder aufgescho-
ben hat, wird in einem zwei-
ten Schritt der Gesamtan-
spruch der Eheleute im Rah-

men der anwendbaren Ren-

Bei chronischer Müdigkeit oder
nach überstandener Krankheit
braucht Ihr Körper neue Kraft,

um wieder in Schwung zu kom-

men. Hier helfen die bewähr-

ten Rekonvaleszenz-Tropfen

von Bio-Strath®.

Sie enthalten die gelösten
Wirkstoffe der plasmoly-
sierten Bio-Strath®-Pflanzen-

hefe und sind frei von künst-

lieh erzeugten Substanzen.

In Apotheken und Drogerien

tenskala zusätzlich plafo-
niert, wie dies oben darge-
stellt wurde.

Zusammenfassend kann
ich Ihre Überlegungen zur
Plafonierung bestätigen. Mei-
ne Ausführungen zeigen die

Komplexität der AHV nach
der 10. AHV-Revision. AHV-
Renten von Eheleuten kön-
nen je nach Konstellation im
Einzelfall differieren, was die
vereinfachte Darstellung in
dem zitierten Artikel in der
letzten Zeitlupe erklärt. Die-
ser Artikel wurde von einem
Pensionskassenexperten ver-
fasst und zeigt schwergewich-
tig die Folgen der vorzeitigen
Pensionierung bei der Pen-
sionskasse auf. Da jedoch die
Auswirkungen auf die AHV
nicht vernachlässigt werden
dürfen, wurde einfachheits-
halber die Plafonierung auf
dem Gesamtbetrag für Ehe-

gatten aufgerechnet.
Dr. zur. Rudolf Tuor

Bank

Wie sollen wir das
Kapital anlegen?
Aus der Penszonskasse wz'rd uns
nächstens eine grössere Summe
ausbezahlt. Wir beabsichtigen,
davon einen gewissen Petra#
anzulegen, wissen aber nicht
wie. Pin Bekannter hat uns ne-
ben Ponds zu Fremdwährung-
Obligationen geraten.

Die meisten Banken sind da-

zu übergegangen, auch älte-

ren Kunden die Geldanlage
in Fonds zu empfehlen, weil
die Zinsen auf Obligationen
und Kassenobligationen so

tief gesunken sind, dass sie

nicht mehr attraktiv sind.
Wer Fonds kauft, muss wis-

sen, dass es eine Vielzahl von
Fonds gibt wie Aktienfonds,
Obligationenfonds, gemisch-
te Fonds, Länderfonds, Bran-
chenfonds, Immobilienfonds
usw. Die einen sind auf Ren-
dite getrimmt und die ande-

ren auf Sicherheit. Zwischen
diesen Extremen gibt es zahl-
reiche Zwischenstufen.

Meinerseits empfehle ich
älteren Leuten sogenannte
«BVG-Fonds». Das sind (ge-
mischte) Fonds, die sich an
die strengen Anlagericht-
linien für Pensionskassen
halten. Für den Kauf, Verkauf
und die Umwandlung eige-
ner Fonds gewähren die mei-
sten Banken ihren Kunden
vorteilhafte Bedingungen,
die wesentlich günstiger sind
als bei anderen Wertschriften-
transaktionen. Zudem kann

man Fondsanteile kurzfristig
kaufen und verkaufen, sodass

sie punkto Liquidität den
Sparguthaben sehr nahe
kommen.

Was die Fremdwährungs-
Obligationen betrifft, besteht
nach wie vor das Währungs-
risiko, das ins Gewicht fallen
könnte. Zwar ist zur Zeit der
Schweizer Franken gegenüber
den Fremdwährungen im
Steigen begriffen, doch ist er
immer noch nicht so gut wie
vor einigen Monaten. Falls
sich der Trend fortsetzt und
der DM-Kurs unter SFr. -.82
fällt, könnten Sie einen Teil
der Obligationen in DM oder
Holländischen Gulden riskie-

ren, sofern Sie nicht auf das

Geld angewiesen sind. Sollte
bei Fälligkeit der Kurs des

Schweizer Frankens ungüns-
tig sein, besteht für Sie immer
noch die Möglichkeit, die
zurückbezahlten Obligatio-
nen durch solche in der glei-
chen Währung zu ersetzen.

Meine Empfehlung: Fremd-

Währungsobligationen soll-
ten Sie nur dann wählen,
wenn Sie in absehbarer Zeit
nicht auf das Geld angewie-
sen sind.

Dr. Emz7 Gwa/ter

Recht
Erbansprüche von
Lebenspartner/innen
Unsere beiden Söhne sind iedi#
zznd /eben mit i/zrer Lebenspart-
nerz'n zusammen. DerÄ/tere ist
Vater eines So/znes, dessen Mut-
ter niebf identisch ist mit seiner

Lebenspartnerin, /eder Sohn

möchte seiner Lebenspartnerin
einen Brbanspruch zugestehen.
Line recht/ich eindeutige Situa-
tion wird zzzzr mit einem Testa-

ment#escha/fen: Mein Pnke/ ist
A/Zeinerbe meines ä/teren Soh-

nes (P/7ichttei/ 75%); die Le-

benspartnerin kann höchstens

25%£rbantei/ erhalten. Beim an-
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Rekonvaleszenz-Tropfen

BIO-STRATH
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Fühlen Sie sich oft

schlapp und müde?



deren Soft« sind wirL/ter« Ai/ein-
erben.

TSind unsere Über/egungen

richtig?
2. Gibt es /wr die Litern auch

eznen T/lichtteiZ?
3. Kann ezn Lrbanspruch /nr die

/ewei/ige Lebenspartnerin
auch obne Testament /èstge-

Zegf werden?

4. Sind imterschied/iche Rege-

innren ;'e nacb Kanton zu
berücksichtigen?

Einziger gesetzlicher Erbe Ih-
res älteren Sohnes ist sein
Kind. Ohne Testament wäre
das Kind Alleinerbe. Mittels
Testament kann der ältere
Sohn sein Kind auf den
Pflichtteil setzen, der drei
Viertel der Erbschaft beträgt.
Über die verfügbare Quote
von einem Viertel der Erb-
schaft kann der Sohn durch
Testament frei verfügen.

Sie sind die einzigen ge-
setzlichen Erben Ihres jünge-
ren Sohnes. Ohne Testament
des Sohnes würden Sie ihn
somit voll beerben. Ihr
Pflichtteil beträgt je die Hälf-
te Ihres gesetzlichen Erban-

Spruches. Der jüngere Sohn
könnte somit durch Testa-

ment Sie auf diesen Pflicht-
teil setzen und über die ande-
re Hälfte einer Erbschaft frei
verfügen.

Somit kann ich Ihre Fra-

gen wie folgt beantworten:
1.Ja, Ihre Überlegungen

sind richtig.
2. Die Eltern haben einen

Pflichtteil im Umfange je der
Hälfte ihres gesetzlichen Erb-

anspruches. Der gesetzliche
Erbanspruch der Eltern hängt
von der Situation des Sohnes
als Erblasser ab. Hat der Sohn

Nachkommen, so haben die
Eltern keinen gesetzlichen
Erbanspruch. Hat der Sohn
keine Nachkommen und ist er
nicht verheiratet, so umfasst
der gesetzliche Erbanspruch
der Eltern, die den Sohn über-
leben, die ganze Erbschaft.
Überlebt nur ein Elternteil

den Sohn, so hat jener einen
gesetzlichen Erbanspruch der
Hälfte der Erbschaft des Soh-

nes, sofern der verstorbene
Elternteil Nachkommen hin-
terlassen hat. Ist der Sohn als

Erblasser verheiratet und hat
er keine Nachkommen, so

umfasst der Erbanspruch der

Eltern, wenn beide den Sohn

überleben, einen Viertel der
Erbschaft. Davon ist die Hälfte

pflichtteilgeschützt. In Kon-
kurrenz zum Ehegatten haben
somit die Eltern gemeinsam
einen Pflichtteil von einem
Achtel der Erbschaft. Bei die-

ser Konstellation wären all-
fällige güterrechtliche An-
spräche des Ehegatten, die
den erbrechtlichen Ansprü-
chen vorausgehen, zu berück-

sichtigen. Ist ein Elternteil
vorverstorben und hat er

Nachkommen hinterlassen,
so beträgt der gesetzliche Erb-

anspruch des überlebenden
Elternteils in Konkurrenz zum
Ehegatten des Erblassers einen
Achtel der Erbschaft und der
Pflichtteil ein Sechzehntel der
Erbschaft. Geschwister des

Erblassers haben in Konkur-
renz zu dessen Ehegatten
einen gesetzlichen Erban-
sprach von einem Viertel der
Erbschaft, jedoch keinen
Pflichtteilschutz. Der gesetzli-
che Erbansprach der Geschwi-
ster reduziert sich auf einen
Achtel der Erbschaft, wenn
ein Elternteil den Erblasser
überlebt.

3. Nein, ohne Testament
erbt die Lebenspartnerin
nichts.

4. Bezüglich des Erbrech-
tes gibt es keine unterschied-
liehen kantonalen Regelun-
gen. Solche bestehen aber bei
den Erbschaftssteuern. (Ein-
sehbar auf der Internetseite
www.spendenspiegel.ch oder
im Schweizer Spenden Spie-
gel - siehe Hinweis auf dieser
Seite -, wo alle kantonalen
Schenkungs- und Erbschafts-
steuern aufgeführt sind.)

Dr. iur. Marco Biaggi

Medizin

Dr. med. Matthias Frank

Biutdruckmessgeräte
Wie gross und zuverlässig sind
die im Handel erhäitZichen Blut-
druckmessgeräte?

Die im Handel befindlichen
Messgeräte können heute als

weitgehend zuverlässig und
auch als genau gelten. Die
vollautomatischen Geräte für
die Blutdruckmessung am
Oberarm und am Handgelenk
verwenden allerdings eine
Messmethode, die mit der
Standardmethode nicht hun-
dertprozentig übereinstimmt.
Bei der Standardmessung
wird ja mit dem Stethoskop
der Beginn und das Ende von

Jc/nve/ze/"
Spenden Sp/ege/
Spender unci Testatoren sa-
eben eine grösstmögi/'cbe
Sicherheit hei der Verwen-

dung von Vergabungen. Im

Schweizer Spenden Sp/'ege/

erfahren Sie a//es, was man
von einem neutra/en /tat-
gefaer erwartet. Über 200
Stiftungen und wob/tätige
Organisationen /assen sich

le/'chf anhand von Übersicht-

//'chen Reg/'-

stern f/'n-

den. Davon

geben 78

Stiftungen
//? e/'nem

doppe/sei-
t/'gen Porträt f/'nb/id: /n

ihren W/'r/cungs/creis. Zusatz-
//'ch /'st das Nachsch/agewer/c
für se/cundenschne//en Zu-

griff auch auf CD-Rom

erhö/f//'ch.

Diesen ausführ/ichen Ratgeher,
/'nWus/Ve CD-Rom, erba/ten S/'e

ftir fr. 28.- /n/c/. Mw5t. + Porto
be/V Schweizer Spenden Sp/'ege/,

Postfach, 8026 Zürich, faxbe-
sfe//ungen unter 07/242 53 58

senden sie mi. bin*
über Inkontinenzprodukte

Vorname]_

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:
~~^77^7y-5trasse 137, 4142Münchenstein Z

Einsenden an SPITEX Versand AG, Emil Ftey

Inkontinenz-
Produkte diskret
per Post

Verlangen Sie Gratis-Info bei

VEflS/WD

SPITEX Versand AG, Emil Frey-Strasse 137
4142 Münchenstein, Telefon 061 411 12 12
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